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„Stadt Hollabrunn
Nach dem Volksfest | Die Augustwiesn 2013 hat wieder alle Stückln

Gemeinsam mit
der Ottakrin-
ger-Chefin
schlugen Eva
Himmelbauer,
Sebastian Kurz,
Bürgermeister
Bernreiter und
Hermann Redl
das Bierfass an.
Links: Erwin &
Erwin (Sauberer
und Bernreiter)
beim Verkosten
des Gerstensaf-
tes …
Fotos: NÖN

Mietrecht

RECHTSTIPP

Wie setzt sich der Mietzins
zusammen?

Mag. Claudia Weinwurm: Um die
Gesamtwohnkosten bereits vor
dem Abschluss des Mietvertrags
kalkulieren zu können, ist es für
den Mieter wesentlich, wie sich
der Mietzins für das zukünftige
Heim zusammensetzt. Im Regel-
fall zählen dazu Netto-Mietzins
und Betriebskosten, allenfalls ein
Entgelt für mitvermietete Einrich-
tungsgegenstände und die zehn-
prozentige Umsatzsteuer. In Aus-
nahmefällen sind die Heizkosten
im Netto-Mietzins inkludiert. Zu-
sätzlich sind bei den Gesamt-
wohnkosten jedenfalls noch die
Ausgaben für Strom/Gas, Telefon,
Internet, Haushaltsversicherung
etc. gesondert zu beachten.

Die Vereinbarung einer „Pau-
schalmiete“, in welcher alle Be-
triebskosten enthalten sind, ist
auch möglich. Hier trägt aller-
dings der Vermieter das Risiko
hinsichtlich Erhöhung der Neben-
kosten, weshalb Pauschalmieten
in Österreich selten sind.

Nach Abschluss des Vertrags
kann der Netto-Mietzins nur ein-
vernehmlich erhöht werden. Wur-
de eine Wertsicherungsklausel
vereinbart, ist eine Anpassung der
Miete an die Inflation zulässig.
Die Betriebskosten selbst sind
variabel und werden nach dem
Verbrauch des Mieters sowie den
tatsächlichen Aufwendungen des
Vermieters berechnet. Dadurch
kann es bei vereinbarten monat-
lichen Betriebskosten-Vorauszah-
lungen bei der jährlichen Abrech-
nung durch den Vermieter zu
einer Nachforderung oder auch
Rückzahlung kommen.

Wegen der Komplexität aller
Fragen rund um die Zusammen-
setzung des Mietzinses und der
Höhe der Betriebskosten emp-
fiehlt sich jedenfalls die Einho-
lung anwaltlicher Beratung vor
dem Vertragsabschluss.
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